
An das BA / FB 
Akademische Prüfungsamt  
der Pädagogischen Hochschule  
 
ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR BACHELORARBEIT (gemäß Studien- 
und Prüfungsordnung vom 3. November 2009 sowie Änderung vom 17. Juni 
2010) 
 
Name, Vorname: __________________________________________________________  
 

Anschrift: ________________________________________________________________  
 

Telefon: _____________________________ Matrikelnummer: ______________________  

 
Zur Bachelorarbeit kann gem. § 20, Abs. 2 Nr. 1 bis 6 StO/PO nur zugelassen werden, 
wer: 
     1. zum jeweiligen Bachelor-Studiengang zugelassen ist; 

     2. insgesamt 150 ECTS-Punkte im jeweiligen Bachelor-Studiengang erbracht hat; 

     3. die Nachweise für die drei im jeweiligen Studiengang zu absolvierenden mehrwöchigen 

Praktika vorlegt; 

     4. seinen Prüfungsanspruch im jeweiligen Bachelor-Studiengang nicht verloren hat; 

     5. die Bachelorprüfung im jeweiligen Bachelor-Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat; 

     6. sich im jeweiligen Bachelor-Studiengang nicht in einem laufenden Bachelorprüfungs-

verfahren einer Bachelorthesis befindet; 

 
Dem Antrag auf Zulassung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 - Lebenslauf (unterschrieben); 

 - Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als 

gleichwertig anerkanntes Zeugnis bzw. amtlich beglaubigte Kopien 

 - Die Nachweise über das Vorliegen der in § 20, Abs. 2 Nr. 1 bis 6 genannten Zulassungs-

voraussetzungen; 

   - Nachweis über Einschreibung an der Pädagogischen Hochschule (aktuelles Semesterblatt); 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
Ich habe eine Bachelorprüfung in der gleichen oder einer mit dem 
Bachelorstudiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ vergleichbaren 
Studienrichtung endgültig nicht bestanden bzw. ich befinde mich in einem 
laufenden Prüfungsverfahren einer Bachelorarbeit. 

□ 
ja 

□ 
nein 

 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist 
bekannt, dass gemäß § 31, Abs.2, Satz 2 der Prüfungsordnung der Prüfungsausschuss die 
Prüfung im Fall der zu Unrecht erwirkten Zulassung für "nicht ausreichend" (5,0) bzw. „nicht mit 
Erfolg teilgenommen“ erklären kann. 
 
 
Datum: ____________________________  _______________________________________ 
   Unterschrift 
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